
Hauptsatzung 
der Gemeinde Alt Tellin 

 
Präambel 

 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 
S. 777) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.08.2019 und nach Genehmi-
gung bei der Rechtsaufsichtsbehörde vom 04.09.2019 nachfolgende Hauptsatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel 
 
(1) Die Gemeinde Alt Tellin führt das kleine Landessiegel. 
(2) Das Landessiegel zeigt das Wappenbild des Landesteiles Vorpommern, einen aufgerich-
teten Greifen mit aufgeworfenen Schweif mit der Umschrift „GEMEINDE ALT TELLIN“. 
 

§ 2 
 

Ortsteile 
 

Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Alt Tellin, Neu Tellin, Buchholz, Neu Buchholz 
Broock, Hohenbüssow und Siedenbüssow. Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet. 
 

§ 3 
 

Rechte der Einwohner 
 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beruft durch öffentliche Bekanntmachung 
mindestens einmal im Jahr eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
meinde ein. Die Einwohnerversammlung kann auch zusätzlich begrenzt auf Ortsteile durch-
geführt werden. 
(2) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung in Selbstverwaltungsangele-
genheiten, die in der Gemeindevertretersitzung behandelt werden müssen, sollen dieser in 
einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden. 
(3) Bei wichtigen Planungen und Vorhaben, die von der Gemeinde oder auf ihrem Gebiet 
von einem Zweckverband durchgeführt werden, sollen die Einwohnerinnen und Einwohner 
möglichst frühzeitig über die Grundlagen, Ziele und Auswirkungen wenn nicht anders, in ei-
ner Einwohnerversammlung oder durch Information im Bekanntmachungsblatt oder im Rah-
men der Fragestunde unterrichtet werden. 
Soweit Planungen bedeutsame Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen betreffen, 
sind die beabsichtigte Finanzierung und die möglichen Folgen des Vorhabens für die Steu-
ern, Beiträge und Hebesätze der Gemeinde darzustellen. Den Einwohnerinnen und Einwoh-
nern ist Gelegenheit zur Äußerung auch im Rahmen der Fragestunde zu geben. 
(4) Die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde vor 
Beginn des öffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung Fragen an alle Mitglieder der 
Gemeindevertretung sowie die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu stellen und Vor-
schläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge und Anregungen dürfen 
sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände der nachfolgenden Sitzung der Gemeindevertre-
tung beziehen. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen. 
In den Fällen nach Absatz 3 kann sich diese bei Bedarf auf 45 Minuten erhöhen.    
(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sit-
zung der Gemeindevertretung über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu berichten. 
 

 
 
 



§ 4 
 

Gemeindevertretung 
 

(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich.  
(2) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spätestens fünf Arbeitstage vorher beim Bür-
germeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der Gemeindevertretersitzung 
sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, spätestens innerhalb von 
vierzehn Tagen schriftlich beantwortet werden. 
(3) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen: 
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen, 
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner, 
3. Grundstücksgeschäfte, 
4. Vergabe von Aufträgen. 
Sollten keine überwiegenden Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen 
Einzelner betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten der Ziffern 1-4 in öffentlicher Sitzung 
zu behandeln. 
 

 
§ 5 

 
Ausschüsse 

 
(1) Dem Haupt- und Finanzausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem Bür-
germeister vier weitere Mitglieder an. 
(2) Die Ausschüsse der Gemeindevertretung setzen sich soweit nichts anderes bestimmt ist, 
aus mind. zwei und max. drei Gemeindevertretern und mind. zwei und max. drei sachkundi-
gen Einwohnerinnen oder Einwohnern zusammen. 
(3) Folgende Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V gebildet: 
- Haupt- und Finanzausschuss für Personal- und Organisationsfragen, Finanz- und Haus-

haltswesen, Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben sowie für die Entschei-
dungen über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen im Sinne von § 44 Abs. 4 KV M-V von 100 bis 1000 Euro, 

- Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr für Flächennutzungsplanung, 
Bauleitplanung, Wirtschaftsförderung, Hoch-, Tief- und Straßenbauangelegenheiten, 
Denkmalpflege, Probleme der Kleingartenanlagen, Umwelt 

- Ausschuss für Schule, Jugend für Kultur und Sport, Betreuung der Schul- und Kulturein-
richtungen, Kulturförderung und Sportentwicklung, Jugendförderung, Kindertagesstätten, 
Sozialwesen und Fremdenverkehr 

(4) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich. 
(5) Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses werden dem Rechnungsprüfungs-
ausschuss des Amtes übertragen. 
  



§ 6 
 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister/ Stellvertreterin oder Stellvertreter 
 

(1) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der folgenden Wertgrenzen: 
1. über Verträge, die auf einmalige Leistungen von 500,- € gerichtet sind sowie bei wieder-

kehrenden Leistungen von 250,- € pro Monat 
2. über überplanmäßige Ausgaben von 10 – 20 % der betreffenden Haushaltsstelle, jedoch 

nicht mehr als 250,- € sowie bei außerplanmäßigen Ausgaben von 500,- € je Ausgaben-
fall 

3. bei Veräußerungen oder Belastung von Grundstücken von 500,- €, bei Hingabe von Dar-
lehen die innerhalb eines Haushaltsjahres zurückgezahlt werden von 10.000,- € sowie 
bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes von 50.000,- € 

(2) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne des Abs. 1 zu 
unterrichten. 
(3) Verpflichtungserklärungen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 750,- € bzw. von 
250,- € bei wiederkehrenden Verpflichtungen können von der Bürgermeisterin oder vom 
Bürgermeister allein bzw. durch eine oder einen von ihr oder ihm beauftragten Bediensteten 
des Amtes in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber einem 
Gericht liegt diese Wertgrenze bei 2.500,-€ 
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Annahme oder Vermitt-
lung von Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen bis 100 Euro.  
 
 

§ 7 
 

Entschädigungen 
 
(1) Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin erhält eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung von 700,-€. Im Krankheitsfall wird diese Entschädigung 6 Wochen weitergezahlt. Eine 
Weiterzahlung erfolgt auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu vertretenden 
Zeiten nicht über 3 Monate hinausgehen. 
(2) Der oder die erste stellvertretende Person des ehrenamtlichen Bürgermeisters oder der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin erhält monatlich 140,-€, die zweite Stellvertretung monatlich 
70,-€. Sollte bei Verhinderung des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin ein konkretes 
Dienstgeschäft vorgenommen werden, erhalten diese Personen für die Stellvertretung ein 
Dreißigstel der Bürgermeisterentschädigung nach Abs. 1, wenn es sich nicht um eine Sit-
zung handelt. Nach drei Monaten Vertretung erhält die stellvertretende Person die volle Auf-
wandsentschädigung nach Abs. 1. Damit entfallen Aufwandsentschädigungen für die Stell-
vertretung und das Sitzungsgeld. Amtiert eine stellvertretende Person, weil die gewählte 
Bürgermeisterin oder der gewählte Bürgermeister ausgeschieden ist, steht ihr oder ihm die 
Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 zu. 
(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung, die keine funktionsbezogene Aufwandsentschä-
digung nach den Absätzen 1, 2 oder 5 erhalten, erhalten einen monatlichen Sockelbetrag 
von 10,- €. Alle Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für Sitzungen der Gemeindever-
tretungen, ihrer Ausschüsse und der Fraktionen ein Sitzungsgeld von 40,-€. Gleiches gilt für 
die sachkundigen Einwohner für die Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses, in den sie 
gewählt worden sind und der Fraktion, die sich mit der Sitzungsvorbereitung und -
nachbereitung dieser Ausschusssitzungen befasst. Ausschussvorsitzende erhalten für jede 
von ihnen geleitete Ausschusssitzung 60,-€. 
(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewährt werden.  
(5) Die Vorsitzenden der Fraktionen erhalten eine funktionsbezogene Aufwandsentschädi-
gung von 60,-€.  
 
 
 

 




